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1. Die Bibliothek ist eine zentrale Einrichtung der Hochschule gemäß Art. 32 Abs. 5 

BayHSchG. Sie umfasst den gesamten Bücherbestand der Hochschule, der sich 

bis zur Errichtung eines zentralen Bibliotheksgebäudes auf die zentrale Bibliothek 

und eine Teilbibliothek verteilt.  

 

2. Aufgaben der Bibliothek sind insbesondere: 

a) Erwerb und Archivierung von Informationsquellen 

b) Erschließung und Vermittlung von Information 

c) Benutzerschulungen zu allen Bibliotheksangeboten 

d) Weiterentwicklung des Bibliotheksangebotes entsprechend des Informations-

bedarfs der Hochschulmitglieder und entsprechend der technischen Möglich-

keiten. 

 

3. Organe der Bibliothek sind: 

a) Die Bibliotheksleitung 

b) Der Beirat 

 

4. Mitglieder des Beirates sind : 

a) Jeweils ein Vertreter jedes Fachbereichs (Bibliotheksbeauftragter) 

b) bis zu zwei Studierende 

c) ein Vertreter der Hochschulleitung 

d) ein Vertreter der Verwaltung 

e) ein Vertreter des Rechenzentrums 

 

Die Hochschulleitung bestellt die Mitglieder im Benehmen mit dem Senat der Hoch-

schule für eine Amtszeit von vier Jahren. Wiederbestellung ist ebenso zulässig wie 

der Widerruf der Bestellung.  

  

5. Aufgaben des Beirates sind : 

a) Unterstützung der Bibliothek bei den oben genannten Aufgaben, insbesondere 

bei der Weiterentwicklung des Bibliotheksangebotes 

b) Ermittlung des Informationsbedarfs der Hochschulmitglieder 

c) Übernahme einer Multiplikatorfunktion für Bibliotheksfragen in ihren Bereichen 

(Fachbereich, RZ) 
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d) Beratung von Etatfragen zur Literaturbeschaffung 

e) Information und Diskussion über aktuelle Entwicklungen 

 

6. Im Einvernehmen mit der Hochschulleitung wählt der Beirat aus seiner Mitte einen 

Vorsitzenden und bestimmt über die jeweilige Vertretung in Fachgremien außerhalb 

der Hochschule.  

 

 

7. Der Beirat trifft sich in der Regel einmal pro Semester. 

 

 
 
 
 
 
 
Beschlossen vom Senat der Hochschule in seiner 216. Sitzung am 30. Oktober 2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Herbert Eichele 
Rektor 


